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ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn

VERKEHRSANBINDUNGStraßenbahn 61, Husarenstraße

POSTANSCHRIFTDieBundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Postfach 1468, 53004 Bonn

BETREFF WG: Vermittlung bei Anfrage "Empfänger des EU -Agrarfonds 2014" [#9511]
BEZUG Ihre Bitte um Vermittlung vom 26. November 2015

Sehr geehrter Herr Wehrmeyer,

ich danke Ihnen für Ihre E-Mail an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit mit der Sie um Vermittlung bei Ihrer Anfrage bei der Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bitten.

Die BLE geht zutreffend davon aus, dass es sich bei den von Ihnen begehrten Infor-
mationen um Umweltinformationen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes (UIG) 
handelt. Der Zugang zu diesen Informationen richtet sich daher ausschließlich nach 
den Regelungen des UIG, da es sich hierbei um speziellere Regelungen im Sinne 
des § 1 Abs. 3 IFG handelt. Ich möchte daher darauf hinweisen, dass der BfDI auf 
diesem Gebiet keine Ombudsfunktion vergleichbar dem IFG zukommt. Ich habe mir 
Ihr Anliegen dennoch angesehen und komme zu der Bewertung, dass das Vorgehen 
der BLE nachvollziehbar ist.

Zwar kennt das UIG im Gegensatz zum IFG keinen Vorrang anderer Rechtsvorschrif-
ten zum Zugang zu Informationen, jedoch sind die einschränkenden Regelungen 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei
allen Antwortschreiben unbedingt an.

Besuchen Sie uns: 
Tag der Deutschen Einheit

1. – 3. Oktober 2011
in Bonn

Herr
Stefan Wehrmeyer
- nur per E-Mail -
████████████████



SEITE 2VON 2 zum Informationszugang des Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetzes
(AFIG) durch die BLE dennoch zu beachten, da es sich hierbei letztlich um Europa-
recht konkretisierende Normen handelt. Die Einzelheiten hierzu hat Ihnen die BLE in 
ihrem Widerspruchsbescheid bereits umfassend erläutert.

Ich bedauere daher Ihnen keine günstigere Mitteilung geben zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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